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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung Interkommunaler  
Gewerbe- und Industriepark Donau-Bussen  

       Haushaltssatzung und Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung 

1. Haushaltssatzung des Zweckverbandes IGI DoBu für das Haus-
haltsjahr 2021 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat die Verbandsversammlung am 17.12.2020 die folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
  

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 1. im Ergebnishaushalt  mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 415.000 

1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
von

-414.825 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  
       (Saldo aus 1.1 und 1.2) von

175 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen  
       Aufwendungen von

0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis   
       (Saldo aus 1.4 und 1.5) von

0 

1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis   
       (Summe aus 1.3 und 1.6) von

175

 
2. im Finanzhaushalt  mit den folgenden Beträgen      EUR 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
        Verwaltungstätigkeit von

415.000 

2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit von

-414.825 

2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des  
 Ergebnishaushalts  (Saldo aus 2.1 und 2.2) von

175 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
       Investitionstätigkeit von

22.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
       Investitionstätigkeit von

550.000 

2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-528.000 

2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf  (Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-527.825 

2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit von

550.000 

2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit von

22.000 

2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von

528.000 

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

175 

  
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf 550.000,00 EUR. 
  

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf 723.000,00 EUR. 
  

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag wird festgesetzt auf 0,00 EUR. 

BAD SAULGAU
Paradiesstraße 27,
Telefon 0 75 81 - 22 76 
www.kwb-badsaulgau.de

RIEDLINGEN
Gammertinger Straße 25/1 
Telefon 0 73 71 - 90 90 50 
www.kwb-riedlingen.de

Für den Ersatzbedarf:
KÜCHEN-EINBAUGERÄTE PREISGÜNSTIG VON IHREM FACHMANN

Bosch-Kühlschrank
145 l mit 3*-Gefrierfach
KIL18V20FF
Energieeffizienzklasse A+

Bosch-Geschirrspüler
4 Spülprogramme
SMV50M90EU
Energieeffizienzklasse A+

Bosch-Herd-Set
umschaltbar, Ceranfeld
HND32CS50
Energieeffizienzklasse A-20%

nur 

q 380,– nur 

q 600,– kpl. nur 

q 780,–

 WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!
Auch wenn unsere Ausstellungen geschlossen bleiben müssen, 
sind wir für Sie erreichbar unter:
info@kwb-riedlingen.de oder 07371 909050 in Riedlingen
info@kwb-badsaulgau.de oder 07581 2276 in Bad Saulgau

ANZEIGE
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SONSTIGE - TELEFONISCH ERREICHBAR
Dienstzeiten des Landratsamtes Biberach
Außenstelle Riedlingen, Krankenhausweg 3
KFZ-Zulassungsbehörde:
Telefon 07351/52-6887 oder -6888, Fax 07351/52-6839
Straßenamt: Telefon 07351/52-6824; Fax 07351/52-6828
Kreissozialamt:
Telefon 07351/52-6870 oder -6876; Fax 07351/52-6889
Jugendamt Riedlingen, Zwiefalter Straße 56 A
Sozialer Dienst, Telefon 07351/52 6233; Fax 07351/52 6147
Finanzamt: Telefon 07351/590
Sozialstation Riedlingen, Alten- und Krankenpflege
Telefon 07371/932020, Riedlingen, St.-Gerhard-Straße 16
Seniorengenossenschaft Riedlingen e. V.
Vorsitzender Josef Martin, Telefon 07371/8394
Tagespflege: Stadtgraben, Telefon 07371/923170
Essen auf Rädern: Telefon 07371/9297542
Deutsches Rotes Kreuz: Sprechzeiten: Di. 14 - 16 Uhr, Do. 10 - 12 Uhr 
- Büro in Biberach Telefon 07351/157024
Katholische Kirchengemeinde St. Georg
Nachbarschaftshilfe Telefon/Fax 07371/9320-20, oder 3662
Tafelladen (Träger: Deutsches Rotes Kreuz):
geöffnet: Samstag 11.00 - 13.00 Uhr 
Ansprechpartner: Hans Petermann, Zur Donaubrücke 9, 88499 Riedlin-
gen-Zwiefaltendorf, Tel. 0 73 73 / 92 16 504, Mobil 0 151 / 12 13 16 34 
Freundeskreis Freunde für Fremde
Ansprechpartner: Tel. 07371/12560 

ÄRZTE/APOTHEKENNOTDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel: 116 117 
Kinderärztlicher Notdienst: 
0180 / 1929343
Augenärztlicher Notdienst: 
0180 / 1929350
Zahnärztlicher Notdienst: 
01805 / 911650
Apothekennotdienst:
0800 / 0022833

TELEFON-NOTRUFE
Feuerwehr  112
Rettungsdienst  112 oder 192 22
Notarzt  112
Polizei-Notruf (jeweils ohne telefonische Vorwahl) 110
Polizeirevier Riedlingen  07371/9380
Krankentransporte  07351/19222
Wasserversorgung Riedlingen  07371/18327
Kläranlage Riedlingen     07371/3590
Gasstörungsstelle  0800/0824505

RATHAUS RIEDLINGEN
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin und tragen Sie eine Alltagsmaske!
Mo. – Do. 8 – 12 Uhr, Do. 14 – 18 Uhr, 
Fr. 8 – 12:30 Uhr Telefon 07371/183-0

UMWELTECKE
Müllabfuhrtermine: 
Restmüllabfuhr Mittwoch, 10.02.2021
(Mülltonne)   
Restmüllabfuhr Mittwoch, 10.02.2021
(1.100 l Container)   
Papierabfuhr Dienstag, 02.02.2021 
Gelber Sack Mittwoch, 03.02.2021   
Grüngut  
Annahmeplatz am bisherigen Wertstoffhof Riedlingen; 
Öffnungszeiten: März – Nov.: Mittwoch, 16 – 19 Uhr, 
Samstag, 11 – 14 Uhr; Dez. – Feb.: Samstag 11 – 14 Uhr   
Altglascontainer Standorte: Riedlingen:  Zwiefalter Straße, Daimler-
straße, Alte Unlinger Straße; Grüningen: Ammelhauser Straße; Neufra: 
Gewerbegebiet Rauhe Wiesen; Pflummern: 
Gemeindehaus; Zwiefaltendorf: bish. Wertstoffhof   
Unlingen Recyclingzentrum - Öffnungszeiten: 
Mo./Mi./Fr. 9 – 12 Uhr, 13 – 17 Uhr, Di./Do. 13 – 17 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr

AMTS- UND SPRECHTAGE DER VERWALTUNG
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin und tragen Sie eine Alltags-
maske!
Rathaus Daugendorf  Telefon 07371/2424
Di. 18.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Rathaus Grüningen  Telefon 07371/7386
Di. 18.30 - 20 Uhr, weitere nach Vereinbarung
Rathaus Neufra  Telefon 07371/6334
Mi. 18.00 - 20.00 Uhr, weitere nach Vereinbarung
Rathaus Pflummern  Telefon 07371/8416
Do. 19 - 21 Uhr, weitere nach Vereinbarung
Rathaus Zell  Telefon 07373/1420
Do. 19 - 20 Uhr, weitere nach Vereinbarung 
Rathaus Zwiefaltendorf  Telefon 07373/2837
Mi. 19.30 - 21 Uhr, weitere nach Vereinbarung

ÖFFNUNGSZEITEN STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN
Fundbüro im Rathaus Riedlingen, Telefon 183-39
Stadtbibliothek Kapuzinerweg 2, Telefon 8094: corona-bedingt 
kontaktlos
Offene Jugendarbeit: 
Tel. 07371/934485, Büro Schlachthausstraße 3  
oder unter oja-riedlingen@hausnazareth.de erreichbar

BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN:
Hallenbad Tel. 9662619; Mo. 20 - 22 Uhr, Di. 18 - 22 Uhr,
Mi. 19.30 - 21.30 Uhr, Fr. 20 - 22 Uhr, Sa. 13 - 20 Uhr, So. 12 - 20 Uhr
Den ganzen Eintrag zum Hallenbad auf der Homepage finden Sie  
alternativ auch unter:  http://www.riedlingen.de/Hallenbad.html
Feuerwehrmuseum Mühlgasse 17: 
Samstag/Sonntag 14 - 17 Uhr
Museum Schöne Stiege/Städt. Galerie Spital z. Hl. Geist: 
Freitag und Samstag 15 bis 17 Uhr, Sonntag von 14 bis 17 Uhr
Führungen sind leider bis auf weiteres nicht möglich
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§ 5 Verbandsumlagen 
Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf 415.000,00 EUR. Der Finanz-
bedarf ist durch die Mitglieder wie folgt zu erbringen: 

Nr. Mitglied Anteil Wert 

1. Stadt Riedlingen 20,0 % 83.000,00 EUR 

2. Gemeinde Altheim 10,0 % 41.500,00 EUR 

3. Gemeinde Dürmentingen 10,0 % 41.500,00 EUR 

4. Gemeinde Ertingen 20,0 % 83.000,00 EUR 

5. Gemeinde Langenenslingen 10,0 % 41.500,00 EUR 

6. Gemeinde Unlingen 10,0 % 41.500,00 EUR 

7. Gemeinde Uttenweiler 10,0 % 41.500,00 EUR 

8. Gemeinde Zwiefalten 10,0 % 41.500,00 EUR
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die von der 
Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbe-
hörde am 18.12.2020 vorgelegt. Das Landratsamt hat am 21.01.2021 
die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Verbandsversamm-
lung über die Feststellung des Haushaltsplans des Interkommunalen 
Gewerbe- und Industrieparks Donau-Bussen für das Haushaltsjahr 
2021 gemäß § 121 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) bestätigt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der 
Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt am 21.01.2021 geneh-
migt: 
Den in § 2 der Haushaltssatzung von der Verbandsversammlung 
beschlossenen Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermäch-
tigung) in Höhe von 550.000 Euro gemäß § 87 Abs. 2 GemO. Die 
Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das 
übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs. 3 GemO). 
Den in § 3 der Haushaltssatzung festgelegten Gesamtbetrag der 
vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung mit 723.000 Euro ge-
mäß § 86 Abs. 4 GemO unter dem Vorbehalt, dass dadurch keine 
Genehmigung einer Kreditermächtigung präjudiziert wird. Die Ver-
pflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung 
für das folgende Jahr erlassen ist (§ 86 Abs. 3 GemO). 
Der Haushaltsplan ist mit der Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung an 7 Tagen öffentlich auszulegen (§ 81 Abs. 3 GemO). 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.02.2021 bis 
15.02.2021 im Rathaus Riedlingen, Großer Sitzungssaal, während 
der üblichen Dienstzeiten öffentlich aus. 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber dem Zweckverband geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt sind. 
  
Riedlingen, den 29.01.2021 
  
Gez. Marcus Schafft 
Verbandsvorsitzender 
  

_________________________________________________________

Infektionsschutzkonzept für die Friedhöfe Riedlingen, 
Daugendorf und Neufra 
Aufgrund der Verordnung des Kultusministeriums über Veranstal-
tungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie 
Veranstaltungen bei Todesfällen vom 30.11.2020 in der jeweils gül-
tigen Fassung gibt die Stadt Riedlingen folgendes 

Infektionsschutzkonzept 
bekannt. 

1. Vorbemerkung
  Grundlage dieses Infektionsschutzkonzeptes für die Friedhöfe (Ried-

lingen, Daugendorf und Neufra) der Stadt Riedlingen ist die Verord-
nung des Kultusministeriums über Veranstaltungen von Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei 
Todesfällen vom 30.11.2020 in der jeweils gültigen Fassung. 

  Für Veranstaltungen bei Todesfällen sind die Regeln dieser oben 
genannten Verordnung anwendbar. Damit gelten für Veranstal-
tungen bei Todesfällen folgende Vorgaben: 

 2. Information der Betroffene 
  Das Infektionsschutzkonzept für die Friedhöfe der Stadt Riedlin-

gen wird über das Mitteilungsblatt der Stadt Riedlingen bekannt 
gemacht. Dem zuständigen Bestattungsunternehmen, welches 
mit der Bestattungsordnertätigkeit auf den Friedhöfen der Stadt 
Riedlingen betraut ist und den ortsansässigen Pfarrämtern geht 
dieses Infektionsschutzkonzept zu. 

  Bei Bestattungen während der Corona-Pandemie verpflichten 
sich die Durchführenden zur Einhaltung dieses Infektionsschutz-
konzeptes. 

3. Maßnahmen zur Durchführung der Bestattungen 
 3.1 Ort 
   Trauerfeiern können vor den Aussegnungshallen der Fried-

höfe Riedlingen, Daugendorf und Neufra sowie an den 
Grabstätten direkt stattfinden. 

 3.2 Teilnehmerzahl 
   Die Teilnehmerzahl bezieht sich auf die Angehörigen und 

Gäste der Trauerfeier. 
  Darüber hinaus sind folgende Personen zugelassen: 
  • Personal der Stadt Riedlingen 
  •   Personal des Bestattungsunternehmens, welches mit der 

Bestattungsordnertätigkeit auf den Friedhöfen der Stadt 
Riedlingen beauftragt ist 

  • Personal von Bestattungsunternehmen 
  • Personen, die die Trauerfeier leiten bzw. geistliche Vertreter 
 3.2.1  Teilnehmerzahl im Freien (z.B. Grabstätte oder offene 

Aussegnungshalle) 
   Im Fall der Pandemiestufe einer landesweiten 7-Tage-Insi-

denz von über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 
gilt im Freien eine Höchstteilnehmerzahl von 100 Personen. 

 3.2.2 Teilnahmeverbot 
   Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die 

in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Per-
son stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 
noch nicht 14 Tage vergangen sind oder für Personen, die 
typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, 
namentlich Fieber, trockener Husten sowie Störung des 
Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen. 

 3.2.3 Erhebung von Kontaktdaten von Teilnehmern 
   Im Fall der Pandemiestufe einer landesweiten 7-Tage-Inzi-

denz von über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 
sind von den Teilnehmern der Trauerfeier die Kontaktdaten 
zu erheben. Die Erhebung, Speicherung und Herausgabe 
der Daten auf Verlangen der zuständigen Behörde obliegt 
der Trauerfamilie. Die Stadt Riedlingen hält hierfür ein ent-
sprechendes Formular vor. 

 3.3 Hygienemaßnahmen 
 3.3.1   Möglichkeit zum Händewaschen und zur Desinfektion 
  a) Friedhof Riedlingen 
   Auf dem Friedhof Riedlingen steht eine öffentliche Toilette 
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zur Verfügung, in der Handwaschmittel und Papierhandtü-
cher vorhanden sind. Bei einer Trauerfeier wird ein Hand-
desinfektionsmittelspender aufgestellt. 

  b) Friedhof Daugendorf 
   Auf dem Friedhof Daugendorf wird bei einer Trauerfeier ein 

Handdesinfektionsmittelspender aufgestellt. 
  c) Friedhof Neufra 
   Auf dem Friedhof Neufra wird bei einer Trauerfeier ein Hand-

desinfektionsmittelspender aufgestellt. 
 3.3.2 Erdwurf und Weihwassergaben 
   Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab sowie 

am aufgebahrten Sarg sind möglichst nur von einer Per-
son durchzuführen. Bei einer Nutzung der berührten Ge-
genstände durch eine weitere Person ist eine Desinfektion 
(Wischdesinfektion) durchzuführen. 

 3.3.3 Kondolenzbücher/-listen 
   Die Kondolenzbücher/-listen sind mit eigens mitgebrachten 

Schreibgeräten zu signieren. 
All diese Maßnahmen sind notwendig und wichtig und dienen dem 
Schutz der Gesundheit von Menschen. Ihre Einhaltung ist für die 
Aufrechterhaltung des Friedhofbetriebs unumgänglich. Es wird um 
Rücksichtnahme und Verständnis gebeten. 

Stadt Riedlingen 

Stadt Riedlingen

Die Stadt Riedlingen versucht den Winterdienst  
bestmöglich auszuführen. 
Wir bitten die Bevölkerung um ihr Verständnis, dass nicht jeder 
Wunsch berücksichtigt werden kann. 
Die Stadt ist bemüht, den Winterdienst bestmöglich auszuführen. 
Für unsere Mitarbeiter bedeutet dies, dass sie ab 4.00 Uhr morgens 
bei Schneefall mit dem Räumdienst beginnen müssen. Sie berichten 
uns immer wieder, dass einzelne Bürger äußerst verärgert reagieren, 
wenn ihre Wünsche nicht berücksichtigt werden. 
Der Räum- und Streuplan der Stadt Riedlingen ist in drei Prioritäten 
eingeteilt. Zuerst werden Hauptverkehrsstraßen sowie Straßen, auf 
denen öffentlicher Nahverkehr stattfindet, geräumt und gestreut. 
Anschließend Wohnsammelstraßen und Straßen mit Gefälle bzw. 
Steigungen. In den Nebenstraßen erfolgt der Winterdienst zum 
Schluss bzw. erst ab 15 cm Neuschnee. 
Wir bitten deshalb die Bevölkerung um Verständnis, dass die Mit-
arbeiter des Bauhofes den Schnee nicht dorthin schieben können, 
wo sie diesen gerne hätten. Sie versuchen schnellstmöglich dafür 
zu sorgen, dass die Straßen frei sind, daher können sie solchen Ein-
zelwünschen nicht entsprechen. Sie können den Schnee auch nicht 
mitnehmen. 
Der Räum- und Streuplan im Umfang und seiner Art wurde so vom 
Gemeinderat im Jahr 2006 beschlossen und ist somit bindend für 
den städtischen Winterdienst. 
Die Winterdienstpläne können auf der Homepage der Stadt Riedlin-
gen eingesehen werden. 
 ________________________________________________________

Parken mit Rücksicht auf die Schneefahrzeuge 
Nachdem die Winterdienstfahrzeuge wieder im Einsatz waren, möch-
ten wir alle Kraftfahrzeuglenker bitten, folgende Hinweise beim Ab-
stellen des Fahrzeuges zu beachten: 
Achten Sie darauf, dass die Durchfahrt der Räumfahrzeuge nicht 
durch Ihr Fahrzeug versperrt wird; die gesamte Straße kann sonst 
nicht geräumt werden. Nach der Straßenverkehrsordnung ist das 
Halten und Parken an engen und unübersichtlichen Straßenstellen 

und im Bereich von scharfen Kurven verboten. Nach der Rechtspre-
chung muss eine Durchfahrt mit mindestens 3 m Breite frei blei-
ben, die im Übrigen auch von Schneepflügen benötigt wird, um 
ordnungsgemäß räumen zu können. Außerdem ist das Parken vor 
und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m von den 
Schnittpunkten der Fahrbahnkanten verboten. 
Wir bitten alle Anwohner, bei denen aufgrund ihrer Straßenbreite 
nur auf einer Seite geparkt werden kann, die Fahrzeuge einheit-
lich auf einer Straßenseite abzustellen, damit die Räumfahrzeuge 
durchfahren können. Nur wenn sich alle Kraftfahrer an diese Re-
geln halten, kann der Winterdienst der Gemeinde ordnungsgemäß 
durchgeführt werden. 
Schnee von Privatgrundstücken gehört nicht auf die Straße 
Wir haben festgestellt, dass einige Grundstückseigentümer den 
Schnee von ihren Grundstücken einfach auf die Straße werfen. Dies 
ist nicht zulässig. Jedermann hat den Schnee, der auf seinem Grund-
stück anfällt, dort selbst zu lagern. 
Wir bitten um Beachtung.

Kein Abbrennen von Funken im Jahre 2021
Wir weisen aus aktuellem Anlass nochmals darauf hin, dass das 
Sammeln für das Funkenfeuer und Abbrennen auf Basis der der-
zeitigen CoronaVO nicht möglich ist.

Absage der städtischen Krämermärkte in der Altstadt bis 
Ende April 
Die Stadt Riedlingen sagt aufgrund aktuellsten Entwicklungen der 
Corona-Pandemie folgende Krämermärkte ab:
• Fasten-Markt am Montag, den 22. Februar 2021
• Oster-Markt am Montag, den 12. April 2021

Sofern es die dann jeweilig gültige Corona-Verordnung zulässt, wird 
auf bewährte Art und Weise Händler Rudolf Kleinknecht einen Ver-
sorgungsmarkt auf dem Stadthallenvorplatz durchführen. 

Informationen zu weiteren Markttagen finden Sie auf der städtischen 
Homepage www.riedlingen.de unter der Rubrik Märkte.

_________________________________________________________

Oliva Bertsch nach 46 Jahren im Riedlinger Rathaus in 
den Ruhestand verabschiedet 

 
Bild: Stadt Riedlingen 
Bild von links nach rechts: 
Personalratsvorsitzender Harry Schrems, Oliva Bertsch, Stadtpfleger 
Elmar Seifert, Bürgermeister Marcus Schafft, Stellv. Hauptamtsleiterin 
Claudia Schulze, Stadtbaumeister Wolfgang Weiß 
  
Am 26. Januar haben Bürgermeister Marcus Schafft, die Amtsleiter 
und der Personalrat Oliva Bertsch in kleinem Rahmen feierlich in 
den Ruhestand verabschiedet. Die langjährige Mitarbeiterin ist be-
reits seit 1975 im Riedlinger Rathaus tätig - zuletzt seit 10 Jahren in 
der Stadtkasse. 
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Oliva Bertsch ist im Rathaus für ihre motivierte und geschäftige 
Art sehr geschätzt. Stadtpfleger Elmar Seifert bekräftigt stolz: 
„Das Engagement, welches sie bei der Umstellung der Buchhal-
tung von der Kameralistik auf die Doppik im Jahr 2020 an den Tag 
gelegt hat, war beeindruckend. Auch mit über sechzig brachte 
sie stets die Bereitschaft mit, sich Neues anzueignen. Dafür mein 
herzlicher Dank.“ 

Damit Oliva Bertsch im Frühjahr ihren Garten noch mehr verschönern 
kann, überreichte Personalratsvorsitzender Harry Schrems stellver-
tretend für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung einen Gutschein 
für den Gartenbau. Bei den Kolleginnen und Kollegen im Haus ist 
Oliva Bertsch für ihre hilfsbereite Art und ihre kulinarischen Köst-
lichkeiten bekannt. 

Claudia Schulze, stellvertretende Hauptamtsleiterin, blickte in per-
sönlichen Worten und dem ein oder anderen augenzwinkernden 
Hinweis auf gemeinsame Anekdoten in der Verwaltung zurück. Bür-
germeister Marcus Schafft übereichte Blumen: „Danke für die lang-
jährige, stets sorgfältige und zuverlässige Arbeit für die Stadt. Für 
die neue Lebensphase wünsche ich Gesundheit und vor allem per-
sönlich alles erdenklich Gute.“ 

In den neuen Lebensabschnitt startet Oliva Bertsch mit einem  
lachenden und einem weinenden Auge. 

_________________________________________________________

Wahlwerbung – Infostände an Wochenmarkttagen 
Am Sonntag, 14.03.2021 findet die Landtagswahl statt. Aufgrund 
dessen darf sechs Wochen vor der Wahl Wahlwerbung ohne Son-
dernutzungserlaubnis gemacht werden. 
Der Gemeinderat beschloss am 28.02.2011, dass an den Freitagen 
anlässlich des Wochenmarktes zur Vermeidung einer Ballung Info-
stände verlost werden. 
Die Auslosung, die am 29.01.2021 durchgeführt wurde, brachte fol-
gendes Ergebnis: 

Infostände am Freitag, 05.02.2021: 
Marktplatz Höhe Tchibo – FDP 

Infostände am Freitag, 12.02.2021: 
Marktplatz Höhe Tchibo – FDP 

Infostände am Freitag, 19.02.2021: 
a) Marktplatz Höhe Tchibo – DIE LINKE 
b) Vor Gebäude Marktplatz 9 (Volksbank) – FDP 
c) Lange Straße neben Kino Lichtspielhaus – Bündnis `90/Die Grü-
nen 
d) Vor Gebäude Lange Straße 13 (Haus Hieber) – CDU 

Infostände am Freitag, 26.02.2021: 
a) Marktplatz Höhe Tchibo – FDP 
b) Vor Gebäude Marktplatz 9 (Volksbank) – CDU 
c) Lange Straße neben Kino Lichtspielhaus – Bündnis `90/Die Grü-
nen 
d) Vor Gebäude Lange Straße 13 (Haus Hieber) – DIE LINKE 

Infostände am Freitag, 05.03.2021: 
a) Marktplatz Höhe Tchibo – CDU 
b) Vor Gebäude Marktplatz 9 (Volksbank) – DIE LINKE 
c) Lange Straße neben Kino Lichtspielhaus – FDP 
d) Vor Gebäude Lange Straße 13 (Haus Hieber) –  Bündnis `90/Die 
Grünen 

Infostände am Freitag, 12.03.2021: 
a) Marktplatz Höhe Tchibo – Bündnis `90/Die Grünen 
b) Vor Gebäude Marktplatz 9 (Volksbank) – CDU 
c) Lange Straße neben Kino Lichtspielhaus – DIE LINKE 
d) Vor Gebäude Lange Straße 13 (Haus Hieber) – FDP 

_________________________________________________________

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bzw. 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei der Stadt Riedlingen 
 
 
Die Stadt Riedlingen bietet jungen Menschen auch wieder im Kindergarten- bzw. 
Schuljahr 2021/2022 die Möglichkeit im Rahmen eines  
 

Freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) bzw. Bundesfreiwilligendienstes (BFD) 
 
in einem städtischen Kindergarten, der Kinderkrippe, der Joseph-Christian-Schule 
oder der Geschwister-Scholl-Realschule/St. Gerhard-Schule mitzuarbeiten. 
 
Das FSJ/der BFD bietet: 
 
 eine Chance seine Persönlichkeit und Kompetenzen weiterzuentwickeln, 
 die Begegnung mit Menschen und das Erfahren von Gemeinschaft, 
 die Möglichkeit, unsere Gesellschaft mitzugestalten, 
 berufliche Orientierung und Kennenlernen von Berufsfeldern im sozialen 

Bereich 
 
Während des FSJ/BFD erhalten die Freiwilligen: 
 
 Taschengeld, 
 eine beitragsfreie Versicherung in der gesetzlichen Kranken-, Renten-, Unfall-, 

Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 
 
Die Absolvierung des Freiwilligen Sozialen Jahres bzw. des 
Bundesfreiwilligendienstes dient in der Praxis oft als gute Referenz für den Einstieg 
in eine sozialberufliche Ausbildung. 
Wenn Sie zwischen 16 und 27 Jahre bzw. für den Bundesfreiwilligendienst auch älter 
als 27 Jahre alt sind, Interesse und Freude am Umgang mit Menschen, im 
Besonderen mit Kindern haben und in ein pädagogisches Arbeitsfeld 
hineinschnuppern wollen, bewerben Sie sich bitte bis spätestens 30.04.2021 bei der 
Stadtverwaltung Riedlingen, Personalamt, Marktplatz 1, 88499 Riedlingen.  
 
Nähere Infos können bei Frau Maier, Tel.: 07371/183-32, e-Mail: 
jmaier@riedlingen.de, im Kindergarten „Regenbogen“ bei Frau Sollmann bzw. 
Frau Reich, Tel.: 07371/923218, e-Mail: ulrike.sollmann@kiga-riedlingen.de bzw. 
preich@riedlingen.de oder im Internet unter www.freiwilligendienste-rs.de 
eingeholt werden. 
 
 
 
 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bzw.  
Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
bei der Stadt Riedlingen 

Die Stadt Riedlingen bietet jungen Menschen auch wieder im 
Kindergarten- bzw. Schuljahr 2021/2022 die Möglichkeit im Rah-
men eines 

Freiwilligen sozialen Jahres (FSJ)
bzw. Bundesfreiwilligendienstes (BFD) 

in einem städtischen Kindergarten, der Kinderkrippe, der Jo-
seph-Christian-Schule oder der Geschwister-Scholl-Realschule/
St.-Gerhard-Schule mitzuarbeiten. 
Das FSJ/der BFD bietet:
➢  eine Chance seine Persönlichkeit und Kompetenzen weiter-

zuentwickeln,
➢  die Begegnung mit Menschen und das Erfahren von Gemein-

schaft,
➢ die Möglichkeit, unsere Gesellschaft mitzugestalten,
➢  berufliche Orientierung und Kennenlernen von Berufsfeldern 

im sozialen Bereich
Während des FSJ/BFD erhalten die Freiwilligen:
➢ Taschengeld,
➢  eine beitragsfreie Versicherung in der gesetzlichen Kranken-, 

Renten-, Unfall-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 
Die Absolvierung des Freiwilligen Sozialen Jahres bzw. des Bun-
desfreiwilligendienstes dient in der Praxis oft als gute Referenz 
für den Einstieg in eine sozialberufliche Ausbildung. 
Wenn Sie zwischen 16 und 27 Jahre bzw. für den Bundesfreiwil-
ligendienst auch älter als 27 Jahre alt sind, Interesse und Freude 
am Umgang mit Menschen, im Besonderen mit Kindern haben 
und in ein pädagogisches Arbeitsfeld hineinschnuppern wol-
len, bewerben Sie sich bitte bis spätestens 30.04.2021 bei der 
Stadtverwaltung Riedlingen, Personalamt, Marktplatz 1, 88499 
Riedlingen. 
Nähere Infos können bei Frau Maier, Tel.: 07371/183-32, e-Mail: 
jmaier@riedlingen.de, im Kindergarten „Regenbogen“ bei 
Frau Sollmann bzw. Frau Reich, Tel.: 07371/923218, e-Mail:  
ulrike.sollmann@kiga-riedlingen.de bzw. preich@riedlingen.de 
oder im Internet unter www.freiwilligendienste-rs.de einge-
holt werden.

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 2021 – 
Programmentscheidung  
Mit Schreiben des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz vom 21.01.2021 wurde die Stadt Riedlingen über die 
Programmentscheidung des diesjährigen Entwicklungsprogramms 
Ländlicher Raum (ELR) informiert. 
„Unsere ländlich geprägte Region braucht vor Ort Wohnraum, eine 
gute Grundversorgung, Arbeitsplätze und auch Treffpunkte für das 
gesellschaftliche Leben. Das landeseigene Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR) ist hierfür das zentrale Förderinstrument. Ich 
freue mich sehr, dass mit den in Ihre Kommune fließenden ELR-För-
dermitteln ein Schub zur Stärkung der Attraktivität und Weiterent-
wicklung ausgeht. Dass auch künftig Projekte angepackt werden 
können,  dafür werde mich weiter stark machen“, sagt CDU-Land-
tagsabgeordneter Thomas Dörflinger.  
Insgesamt wurden 2 Maßnahmen in Grüningen (Förderschwerpunkt 
Innenentwicklung/Wohnen) und weitere Maßnahmen in Riedlingen 
(Förderschwerpunkt Arbeiten) mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 
575.100 Euro in das Jahresprogramm 2021 aufgenommen.  

 ________________________________________________________

Stadtbücherei „rapunzelt“ 
Die Stadtbücherei ist geöffnet. Zwar dürfen 
die Mitarbeiterinnen niemanden einlassen, 

aber die Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Filme u. a. dürfen bestellt 
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und abgeholt werden. Im Online-Katalog www.bibkat.de/riedlingen 
können eingetragene LeserInnen sich anmelden und das Gewünsch-
te vormerken. Das kommt fast ohne Zeitverzug in der Bücherei an, 
das Team sucht die Sachen heraus und legt sie zur Abholung bereit. 
Es ist auch möglich, die Titel telefonisch oder per e-Mail durchzuge-
ben. Und schließlich bieten die Mitarbeiterinnen auch eine „Wunsch-
tüte“ an. Darin sind dann Bücher oder Hörbücher, die ungefähr in die 
vorgegebene Richtung (Abenteuer, Fantasy, Krimi, Sachbuch - was 
auch immer) gehen und hoffentlich Gefallen finden. 

Bei der Suche vor allem nach Kinder- und Jugendbüchern können die 
Medienlisten helfen. Links auf der Startseite des Online-Katalogs ist 
ein Button, hinter dem sich verschiedene Listen verbergen. Oder man 
gibt bekannte Reihentitel ein wie „Sternenschweif“, Drei ???, „Nicht 
öffnen“, „Luzifer junior“ und andere. Dann erscheinen alle Titel der 
Reihe. In die Suchleiste kann man auch Schlagwörter wie z. B. „Fuß-
ball“, „Pferde“, „Agent“ eintippen. Leider unterscheidet der Katalog 
in diesem Fall nicht nach Lesealter, aber die Listen sind übersicht-
lich. So findet sich doch relativ rasch etwas, das geeignet erscheint. 

Zur Abholung muss kein Termin vereinbart werden! Es genügt, sich 
an die Öffnungszeiten zu halten. Die Klingel, um sich bemerkbar zu 
machen, befindet sich am Briefkasten links vom Haupteingang. Die 
Mitarbeiterinnen melden sich über die Gegensprechanlage, und 
kurz darauf wird ein Korb mit dem Gewünschten aus einem Fenster 
abgeseilt. Die Rückgabe erfolgt über den Briefkasten. Dabei bittet 
das Team darum, Hörbücher und Filme etwas einzupacken, damit die 
Hülle nicht kaputt geht, wenn ein dickeres Buch ungünstig drauf fällt. 

Wie sonst auch kauft die Stadtbücherei alle paar Wochen bei der 
hiesigen Buchhandlung Bücher und Hörbücher ein. Derzeit wird 
gerade wieder ein Posten Neues eingearbeitet. Wer möchte, kann 
sich regelmäßig die „Neuerwerbungsliste“ per Mail schicken lassen. 

Für Fragen und Hilfestellung stehen die Mitarbeiterinnen unter der 
Telefonnummer 07371-8094 gerne zur Verfügung und freuen sich 
auf alle, die das Angebot annehmen.

Öffnungszeiten:
Dienstag 14.30 – 19.00 Uhr
Mittwoch  14.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag 14.30 – 18.00 Uhr
Freitag 10.00 – 13.00 Uhr

Nichtamtliche Mitteilungen

Vereine

Senioren Verband ö.D.
Regionalverband Riedlingen-Bad Buchau 
Absage der Versammlung im Februar 
Die im Veranstaltungskalender 2021 angekündigte Versammlung 
am 08.02.2021 mit buntem Nachmittag muss aufgrund der aktuellen 
Regelungen zur Corona-Pandemie leider abgesagt werden.  

 

Organisation und Sonstiges

Corona 
Informationen zum Kreisimpfzentrum 
(KIZ) des Landkreises 

Das Kreisimpfzentrum im Landkreis Biberach befindet sich in der 
Gemeindehalle Ummendorf (Schulstraße 31, 88444 Ummendorf ) 
und hat am vergangenen Freitag, 22. Januar 2021, den Impfbetrieb 
aufgenommen. 
Laut Ministerium für Soziales und Integration erhalten alle Kreisimpf-
zentren ab der dritten Kalenderwoche 2021 rund 1.000 Impfdosen. 

Weitere Lieferungen in gleicher Größenordnung sind zunächst im 
14-tägigen Rhythmus angekündigt. Aktuell können im Kreisimpf-
zentrum deshalb wöchentlich 500 Impfungen an fünf Tagen durch-
geführt werden. Bei Vollauslastung wären im Kreisimpfzentrum 
Ummendorf bis zu 750 Impfungen täglich an sieben Tagen die Wo-
che möglich. 

Impfreihenfolge der Bevölkerung 
Zuerst haben entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bun-
des Bürgerinnen und Bürger mit höchster Priorität Anspruch auf die 
Schutzimpfung. Das sind beispielsweise Menschen über 80 Jahren 
oder Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, 
Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen 
behandelt, betreut, gepflegt oder tätig sind. 

Terminvergabe für das Kreisimpfzentrum 
Eine Impfung im Kreisimpfzentrum in Ummendorf erfolgt nur mit 
Termin. Die Impftermine können seit 19. Januar 2021 gebucht wer-
den. Mittlerweile wurden für das Kreisimpfzentrum in Ummendorf 
die 1.100 möglichen Termine für die ersten zwei Betriebswochen (22. 
Januar bis 5. Februar 2021) vergeben. Ab dem 1. Februar 2021 wer-
den die Terminslots für die dritte Betriebswoche (8. bis 12. Februar 
2021) und für die entsprechende Zweitimpfung drei Wochen später 
(2. bis 8. März 2021) freigegeben. Die Freigabe der Terminslots für 
die darauffolgenden Wochen erfolgt jeweils am Montag eine Woche 
vorher. Die Terminkapazitäten werden entsprechend der Verfügbar-
keit des Impfstoffes freigegeben bzw. ausgebaut. 
Telefonisch ist die Terminvereinbarung über die zentrale Telefon-
nummer 116 117 möglich, online können Termine über die zentrale 
Anmeldeplattform https://www.impfterminservice.de/impftermine 
oder https://116117.de vereinbart werden. Bei der Terminvereinba-
rung werden gleichzeitig die Termine für die Erst- und Zweitimp-
fung vergeben. 

Vorbereitung auf den Impftermin 
Wer bereits einen Termin für eine COVID-19-Impfung vereinbart 
hat, kann über https://www.impfen-bw.de/ vorab selbst die nötigen 
Formulare zur Impfung erstellen. Dadurch werden die Prozesse be-
schleunigt und die Wartezeit vor Ort reduziert. Eine Terminverein-
barung ist über das Portal nicht möglich. 
Zur Impfung muss der entsprechende Vermittlungscode der Termin-
vereinbarung, der Impfpass, die Versichertenkarte und ein Ausweis-
dokument (beispielsweise Personalausweis) mitgebracht werden. 
Die Impfberechtigung wird vor Ort entsprechend der „höchsten 
Priorität“ der Corona-Impfverordnung kontrolliert. 

Aktuelle Informationen werden auf der Homepage des Landratsam-
tes Biberach unter www.biberach.de bereitgestellt. 

_________________________________________________________ 

Trickbetrüger bei Grundrente aktiv 
(DRV BW) Am 1. Januar 2021 trat das Grundrentengesetz in Kraft. »Wir 
arbeiten derzeit auf Hochtouren und testen die Programmabläufe«, 
erklärt Gabriele Frenzer-Wolf, Geschäftsführerin der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) Baden-Württemberg. Die ersten Bescheide 
zum neuen Grundrentenzuschlag können voraussichtlich ab Mitte 
2021 versandt werden, so Frenzer-Wolf. Genau diese Zeitlücke nutzen 
aber derzeit dreiste Trickbetrüger aus: Die DRV warnt deshalb vor 
täuschend echt wirkenden Briefen, die angeblich von der Renten-
versicherung stammen und als »Fragebögen zur Grundrente« auch 
in Baden-Württemberg versandt wurden. Darin werden die Empfän-
ger aufgefordert, ihre persönlichen Daten oder sogar die Bankver-
bindung preiszugeben, um den Grundrentenzuschlag zu erhalten. 
»Die Grundrente ist keine eigenständige Rente«, betont die Ge-
schäftsführerin der DRV Baden-Württemberg: »Sie wird als Zuschlag 
zur gesetzlichen Rente automatisch berechnet und ausgezahlt.« Es 
lägen bei der DRV auch alle notwendigen Informationen seitens 
der Rentnerinnen und Rentner vor, um einen Anspruch auf den Zu-
schlag zu prüfen. Ein Antrag für die Grundrente sei deshalb gar nicht 
notwendig, bekräftigt Frenzer-Wolf. Sie ist als Geschäftsführerin bei 
der DRV Baden-Württemberg für die Gesetzesumsetzung zuständig. 
Auf keinen Fall sollten persönliche Informationen wie Kontodaten 
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preisgegeben werden. Rentnerinnen und Rentner, die die Briefe der 
Trickbetrüger erhalten haben, sollen diese Schreiben bitte nicht be-
achten und nicht beantworten. 

_________________________________________________________ 

Moderation und Methoden für digitale Formate in der 
Jugendarbeit 
Die Kreisjugendringe Biberach und Ravensburg bieten am Diens-
tag, 23. Februar von 19.00-20.30 Uhr einen digitalen Workshop zum 
Thema online Sessions lebendig gestalten an. Seminare und Grup-
penstunden finden in den meisten Vereinen nun online statt. Diese 
digitalen Versammlungen wollen gut vorbereitet sein. So tauchen 
Fragen auf, wie man in der Planung vorgeht, wie man mehr Ab-
wechslung reinbringt und wie man alle Teilnehmenden motiviert 
und bei der Stange hält. Im Workshop werden verschiedene Metho-
den gezeigt und gemeinsam Tools ausprobiert. Der Workshop wird 
über die Videoplattform zoom durchgeführt. Nach der Anmeldung 
über info@kjr-biberach.de wird der Zugangslink verschickt. Anmel-
deschluss ist der 19. Februar. 

_________________________________________________________ 

Michel-Buck-Gemeinschaftsschule bietet Senioren Hilfe 
bei der Corona-Impfterminvergabe  
Als eine „Herzensangelegenheit“ bezeichnet Schulleiter Markus Gei-
selhart das neue Projekt der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Er-
tingen, bei dem sich Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse in den 
Dienst ihrer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger stellen. Dabei 
bieten sie Senioren, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, aus dem 
Einzugsgebiet der Schule (Ertingen / Herbertingen / Bad Saulgau / 
Hohentengen / Riedlingen / Altheim / Dürmentingen / Unlingen) 
Hilfe bei der Covid-19-Impfterminvergabe. Hintergrund ist, dass die 
Terminvergabe, die entweder telefonisch oder online stattfindet, 
doch einige Hürden für manche Senioren birgt. Zum einen ist die 
Corona-Telefonleitung oftmals überlastet, so dass ein Durchkommen 
nicht oder sehr verzögert möglich ist, zum anderen benötigt man 
zur Onlineanmeldung neben einer Mobilfunknummer auch eine 
registrierte E-Mail-Adresse. Ohne diese Faktoren ist kein Anmelden 
zur Covid-19-Impfung möglich. „Wir wollen eine telefonische An-
laufstelle für Menschen sein, die bei dieser Onlineanmeldung Hilfe 
benötigen. Keiner unserer Senioren soll durch das Raster fallen.“, so 
der Schulleiter. Unter der Anleitung von Lehrerin Frau Sabrina Sau-
ter haben sich sieben Schülerinnen und Schüler dazu bereit erklärt 
mitzumachen. Gegenseitiges Helfen ist einer der Grundpfeiler der 
Michel-Buck-Schule. Schülerin Svenja Hagmann begründet ihre Teil-
nahme folgendermaßen: „Auch im Unterricht und Lernbüro helfe ich 
als Schülerin, die auf gymnasialen Niveau arbeitet, gerne Klassen-
kameraden, die sich mit den Aufgaben schwerer tun. Das Projekt 
hat mich sehr berührt. Nun kann ich auch den älteren Menschen in 
meiner Freizeit helfen.“  

Senioren ü 80 Jahren aus den Einzugsgebieten der  
Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertigen: 
88521 Ertingen / 88518  Herbertingen  / 88348 Bad Saulgau  
/ 88367 Hohentengen / 88499  Riedlingen / Altheim / 88525 
Dürmentingen / 88527 Unlingen 
können sich ab 01. Februar unter der Telefonnummer 0157 
39 34 98 99  zu folgenden Sprechstunden melden: 
montags 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
dienstags 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:30 Uhr. 

_________________________________________________________

Gemeinde Ertingen 
Landkreis Biberach 

Zur Verstärkung unseres Reinigungsteams suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt Reinigungskräfte (Aushilfe) m/w/d. Es han-
delt sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis auf Stun-
denbasis als Krankheits- und Urlaubsvertretung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie bitte bis 
spätestens 12.02.2021 an die Gemeinde Ertingen, Dürmentinger 
Straße 14, 88521 Ertingen. 
Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Carolin Brändle unter Tel.: 
07371/508-25, c.braendle@ertingen.de. 
www.ertingen.de 

_________________________________________________________ 

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen
Plane Deine Zukunft. Nutze die Zeit nach der Schule oder Aus-
bildung sinnvoll für Deine persönliche Weiterbildung. Entwickle 
dich zur „Fachkraft von morgen“! 

Chancen nach der Lehre 
Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für all diejenigen, die 
ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und die Fachhoch-
schulreife in einem Jahr, in Vollzeit, oder in zwei Jahren in Teilzeit, zu 
erlangen. Der Unterrichtsschwerpunkt richtet sich nach dem Aus-
bildungsberuf: Technische Physik, Biologie mit Gesundheitslehre, 
Wirtschaftslehre und Gestaltung. 

Wie geht es nach dem mittleren Bildungsabschluss weiter? 
Im Bildungszentrum haben Sie die Möglichkeit in verschiedenen 
Berufskollegs die Fachhochschulreife zu erlangen und gleichzeitig 
eine Assistentenausbildung abzuschließen. 

Zukunftsplanung für die soziale Richtung 
Im Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II wird neben der Fach-
hochschulreife und mit einer praktischen und schriftlichen Zusatz-
prüfung die Berufsausbildung zum Assistenten im Gesundheits- und 
Sozialwesen erworben. 

Zukunftsplanung für die kaufmännische Richtung 
Beim Berufskolleg Fremdsprachen bewegt man sich auf interna-
tionalem Parkett. Die Schwerpunktfächer Englisch und Spanisch, 
sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erlauben es nach 
2 Jahren neben der Fachhochschulreife auch die Ausbildung 
zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten abzuschließen. 
Als weitere Option ist der Abschluss zum “Internationalen Wirt-
schaftskorrespondenten” (KA) als Zusatzqualifikation mit LCCI-Prü-
fung der Londoner Handelskammer möglich. 

Zukunftsplanung Abitur 
Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt mit dem Schwerpunkt-
fach “Pädagogik und Psychologie” in drei Jahren zum Abitur. 

Wir bieten telefonische oder Online-Beratung an:  
https://www.kolping-macht-schule.de/beratung/  
Bitte schreiben Sie uns ein Mail. 
Info: Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 
Riedlingen, Tel. 07371/935013 Frau Rink, Rita.Rink@kbw-gruppe.de 

  

 

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarramt St. Georg
Kirchstraße 1, 88499 Riedlingen
Tel. 07371/9335-0, Fax 9335-40
stgeorg.riedlingen@drs.de

Gottesdienste im Überblick (Bitte Abstand halten) 
Gottesdienste /Eucharistiefeier (im Freien – Dauer ca. ½ Stunde) 
Donnerstag, 04. Februar 
kein Schülergottesdienst (nur wenn Präsenzunterricht) 
19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen in Altheim  
 (in der Kirche)  



Mitteilungsblatt der Stadt Riedlingen KW 5 /20 Mittwoch, 3. Februar 2021 | 8

Freitag, 05. Februar – Herz-Jesu-Freitag 
19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen in St. Georg 
Samstag, 06. Februar 
Vorabendgottesdienste zum 5. Sonntag im Jahreskreis 
17.00 Uhr Waldhausen  – Eucharistiefeier vor der Kirche 
18.00 Uhr Altheim –  Eucharistiefeier  auf dem Kirchplatz (bei 

Regen in St. Martin)  
Sonntag, 07. Januar – 5. Sonntag im Jahreskreis 
07.30 Uhr Eucharistiefeier / Kirchplatz von St. Georg 
09.30 Uhr Eucharistiefeier / Kirchplatz von St. Georg 
11.00 Uhr Gottesdienst vor dem Konrad-Manopp-Stift 
Dienstag, 09. Februar  
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Grüningen  (in der Kirche) 
Mittwoch, 10. Februar 
19.00 Uhr Eucharistiefeier  in Neufra  (in der Kirche) 
Donnerstag, 11. Februar 
kein Schülergottesdienst (nur wenn Präsenzunterricht) der Kl. 

1-4 Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule - Bei gutem 
Wetter im Freien, ansonsten in St. Georg 

19.00 Uhr Eucharistiefeier in Altheim  (in der Kirche)  
  
Bitte denken Sie daran, bei Gottesdiensten einen Mund-Nasen-
schutz zu tragen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Weitere Infos können Sie aus dem St. Georgsblatt entnehmen.  
Abonnieren Sie es. 

_________________________________________________________ 

Evangelische
Kirchengemeinde Riedlingen
Grabenstraße 14, Tel. 07371-2567
Fax 7044, Pfarramt.Riedlingen@elkw.de
www.ev-kirche-riedlingen.de

Wochenspruch 
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 
nicht.  Hebräer 3, 15 
  
Gottesdienste und Veranstaltungen 
Donnerstag, 04.02.2021 
19:30 Uhr Online-Lesung mit dem Autor Thomas Meyer anlässlich 

des diesjährigen Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“ mit anschließendem Gespräch unter 
Leitung von EBO-Geschäftsführerin Brunhilde Raiser 

 Veranstalter ist das Evang. Bildungswerk Oberschwa-
ben (EBO), der kostenfreie Online-Zugang steht am 4. 
Februar ab 19 Uhr bereit und ist abrufbar unter www.
ebo-rv.de. Anmeldungen unter info@ebo.oab.de sind 
erwünscht, aber nicht erforderlich. 

 Der Schriftsteller und ehemalige Werbetexter Meyer 
wird sein Buch „Wolkenbruchs wunderliche Reise in 
die Arme einer Schickse“ vorstellen. 

Sonntag, 07.02.2021 
09:30 Uhr Gottesdienst im Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen 
09:30 Uhr Gottesdienst im Johannessaal in Dürmentingen 
10:45 Uhr Gottesdienst im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen 
  
An alle Familien mit Kindern: 
Dieses Jahr gibt es ein Winterhölzle DAHOIM ! 
Das Besondere an dieser Kinderbibelwoche, die normalerweise in 
den Faschingsferien in Biberach stattfindet, ist dieses Jahr, dass je-
des Kind im Kirchenbezirk Biberach daran teilnehmen kann. Denn 
die KiBiWo kommt zu DIR nach Hause!! 
Das abwechslungsreiche, altersgerechte Programm ist auf 5 Tage 
in den Faschingsferien von Aschermittwoch bis Sonntag ausgelegt 
(kann auch zeitlich flexibel gestaltet werden) und besteht aus: 
 Bastelideen inklusive Material 
 Spiele / Action 
 Biblisches Theater 
 Geländespiel 

 Rätsel / Wettbewerbe 
 Typischen Winterhölzle-Gerichten zum Nachkochen 
Es gibt zwei unterschiedliche Pakete: Für 5- bis 9 Jährige und für 
10- bis 13-Jährige. 
Anmeldung erfolgt über bis 7.2. an winter@hoelzle-online.de (Das 
Anmeldeformular gibt es auf dem nachfolgenden Link) 
HIER: https://www.ejwbiberach.de/freizeiten/winterhoelzle/win-
terhoelzle-dahoim/ gibt es nochmal alle wichtigen INFOS auf ei-
nen Blick. 
  
Vorschau: 
Sonntag, 14.02.2021 
10:45 Uhr ZOOM-Familiengottesdienst – gerne verkleidet – mit 

Julia Kaiser 
20:00 Uhr Ökum. ZOOM-Gottesdienst für Paare jeden Alters zum 

Valentinstag mit Pfarrerin Julia Kaiser und Gemeinde-
referentin Andrea Hoffmann 

Die Links dazu finden Sie auf unserer Homepage!  
  
Auf Instagram finden Sie unsere Kirchengemeinde unter evan-
gelischriedlingen und auf Facebook sind wir nun auch unter 
Evangelisch Riedlingen. 
Hinweis:  
Es sind verschiedene Präsenz-Gottesdienste sowie weiterhin On-
line-Gottesdienste in der kommenden Zeit geplant. Aktuelle In-
formationen dazu finden Sie in unserem Schaukasten, auf unserer 
Homepage, oder Sie rufen einfach im Pfarramt an und fragen nach 
unter 07371/2567. 
Homepage und Schaukasten werden regelmässig aktualisiert.  
_________________________________________________________ 

Evangelisch/Freikirchliche Gemeinde
88499 Riedlingen/Württemberg
Eichenauer Kirche, Im Anger 6
Tel. 07374 - 920541
E-Mail: efkriedlingen@t-online.de
Internet: www.efk-riedlingen.de; hier sind auch die 
aktuellen Predigten zum Anhören

 

Der Predigtlivestream wird weiter jeden Sonntag, so Gott will und 
wir leben, zur gewohnten Zeit ca. 10 Minuten nach 10 Uhr beginnen 
(https://www.youtube.com/watch?v=nxv7RNsnyLg&feature=youtu.
be) und später auch auf dem Predigtkanal zu finden sein: https://
www.youtube.com/c/efkriedlingenPredigten. 
Ob im Moment, und falls ja unter welchen Auflagen, Gottesdienste 
wie üblich am Sonntag um 10:00 Uhr stattfinden, entnehmen Sie 
bitte aufgrund der häufig geänderten Verordnungen den Hinweisen 
auf unserer Internetseite: https://www.efk-riedlingen.de/ 
Wir empfehlen, soweit im Rahmen der geltenden Bestimmungen 
möglich, dass sich Menschen zum Hören der Predigt in kleinen Grup-
pen zusammenfinden und selbst um die Predigt herum soweit mög-
lich einen Gottesdienst gestalten. Es muss leider damit gerechnet 
werden, dass die derzeitigen Einschränkungen auf unabsehbare Zeit 
weiterbestehen bleiben oder in ähnlicher Weise in Zukunft immer 
wieder erlassen werden. Beten wir, dass bald wieder ordentliche 
Gottesdienste in unserem Land möglich sind.
_________________________________________________________ 

Freie Christliche Gemeinde
Josef-Christian-Straße 33
88499 Riedlingen
Tel. 07371 / 103 52
E-Mail: post@fcg-riedlingen.eu
www.fcg-riedlingen.eu

Veranstaltungen 
Sonntag, 07.02.2020 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, 
die ein zerschlagenes Gemüt haben.  Psalm 34,19 
_________________________________________________________ 
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Neuapostolische Kirche
Finkenweg 8, 88499 Riedlingen
Tel.: 07375/9225-180 - Fax 07375/9225181

Gottesdienste finden zu folgenden Gottesdienstzeiten statt: 
Donnerstag, 04.02.2021 
Kein Gottesdienst 
Sonntag, 07.02.2021 
09:30 Uhr Gottesdienst 
  
Gottesdienstteilnehmer werden gebeten, sich spätestens am 
Vortag unter Tel. 07375/9225180 oder per Mail unter nak-ried-
lingen@t-online.de anzumelden. 
  
Berichte, Aktuelles und weiterführende Informationen finden Sie 
im Internet unter www.nak-sued.de sowie unter www.nak-ulm.de
_______________________________________________________

Jehovas Zeugen
Mittwoch, 3.2.2021 
Entsprechend der Coronavirusverordnung der Landesregierung fin-
den bis auf Weiteres keine Zusammenkünfte in unserem Königreichs-
saal statt. Alle Zusammenkünfte finden per Videokonferenz statt. 
www.jw.org

 

Daugendorf

SV Daugendorf
Die Ausgabe der Belege für Übungsleiter und Empfänger der Ehren-
amtspauschale gegen Unterschrift erfolgt im Rathaus Daugendorf 
am Dienstag 09.02.2021 ab 18.15 bis 20.00 Uhr im Ausweichraum 
gegen Unterschrift. 

Bitte haltet Euch an die Coronaregeln und kommt mit Mund-Nasen-
Schutz (medizinisch oder FFP2 Maske) 

_________________________________________________________ 

KLjB Daugendorf
Infos für alle Mitbürger zum Funkenfeuer: 

Pünktlich zum Beginn der Fastenzeit, am ersten Samstag nach der 
Fasnet, erstrahlte Daugendorfs Nachthimmel in den vergangenen 
Jahren durch ein großes, helles Funkenfeuer. 

Doch aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie und 
den daraus resultierenden Einschränkungen ist es uns in diesem 
Jahr leider nicht möglich, einen solchen Abend in der gewohnten 
Form durchzuführen. 

Aus diesem Grund haben wir, die KLjB Daugendorf, uns dazu ent-
schieden, das Funkenfeuer in diesem Jahr nicht zu veranstalten. 

Deshalb werden auch die Christbäume nicht eingesammelt. Wir bit-
ten darum, diese selbstständig zu entsorgen! 

Wir hoffen auf ein Stückchen Normalität in den folgenden Jahren 
mit all den bekannten Traditionen! 

Ihre 

_________________________________________________________ 

Kath. Kirchengemeinde Daugendorf  St. Leonhard
Donnerstag, 04.02. 
18.00 Uhr Abendmesse mit Blasiussegen 
Freitag, 05.02.  
09.00 Uhr Krankenkommunion 
Sonntag, 07.02.  5. Sonntag im Jahreskreis 
10.00 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 11.02. 
18.00 Uhr Abendmesse 
  
Beerdigungsdienst: 01.02. – 05.02.2021 Patricia Engling 
Beerdigungsdienst: 08.02. – 12.02.2021 Pfr. Mayanja 
  
Pfarrbüro Daugendorf 
Öffnungszeiten: 
Di. und Do.: 09.00 – 11.30 Uhr - Mi.: 15.00 – 17.30 Uhr  
Tel. 07371/2249  Fax: 07371/966 728 
E-Mail-Kontakt: pfarramt.daugendorf@drs.de 
  
  
 

Grüningen

Kirchengemeinde Grüningen
St. Blasius
Tel.-Nr. 07371-9335-0
E-Mail: stgeorg.riedlingen@drs.de

Gottesdienste  
Sonntag, 07. Februar – 5. Sonntag im Jahreskreis  
08.45 Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag, 09. Februar  
18.00 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche 

Bitte denken Sie daran bei Gottesdiensten einen Mund-Nasen-
schutz zu tragen.  

Wir bitten Sie die Abstandsregeln bei allen Gottesdiensten auch 
weiterhin einzuhalten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Weitere Infos können Sie aus den Kirchlichen Nachrichten St. 
Blasius Grüningen / Pflummern entnehmen.  

 

Neufra

Narrenverein Neufra/Donau
!!! Huhu – Hihi !!! 
So nun ist es soweit: Die Erstellung des Films „Fasnet dohoim 2021“ 
befindet sich auf der Zielgeraden. Wir bedanken uns für die vielen 
Einsendungen aus der Bevölkerung, die das üppige Archiv der bei-
den ausführenden Vereine bestens ergänzt hat. 
Wir sind überzeugt davon, einen sehr unterhaltsamen Beitrag zur 
diesjährigen Fasnets-Saison in Neufra geschaffen zu haben. Der Film 
enthält nun brandneue Aufnahmen (die extra für „Fasnet dohoim 
2021“ gedreht wurden) sowie Beiträge vergangener Bälle in der Do-
nauhalle, aber auch Bilder und Filmaufnahmen fast vergessener Zei-
ten. Kurzum: Es ist sicherlich für jeden etwas dabei und so kann der 
Rosenmontag 2021 doch unter närrischen Vorzeichen stattfinden. 
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Der Film kann entweder als DVD oder als Datei auf einem USB-
Stick bestellt werden (Stick wird zur Verfügung gestellt – bitte 
bei Spende beachten). Bestellen kann man den Film bei Patrick 
Selg (WhatsApp 0174 / 96 00 726 --- Festnetz: 07371 / 4809 --- 
Email: pselg@web.de). Bitte bei jeder Bestellung angeben: Voll-
ständiger Name, Anzahl und Medium (DVD oder USB). Ausgabe 
des Films erfolgt am Rosenmontag. Lediglich Bestellungen, die 
spätestens bis Mittwoch, 10.02.2021 eingegangen sind, können 
auf Rosenmontag zugesichert werden.  Spätere Bestellungen wer-
den natürlich noch entgegengenommen, jedoch vermutlich verspä-
tet geliefert. Für die Bestellung des Films ist keine Mitgliedschaft in 
MV oder NV erforderlich. 
Bei der Übergabe des Films freuen sich sowohl der Musikverein als auch 
der Narrenverein über eine Spende, die am Ende zwischen den beiden 
Vereinen aufgeteilt wird. 
Närrische Grüße, 
die Vorstandschaften des MV und NV Neufra/Do. 

_________________________________________________________ 

Kirchliche Nachrichten
St. Peter und Paul Neufra
Tel.-Nr. 07371/6311, Fax 07371/129328
E-Mail: stpetruspaulus.neufra@drs.de
Pfarrbüro Neufra
Mi. 17.00 bis 19.00 Uhr geö�net

Sonntag 7. Februar - 5. So. im Jahrkr. 
--Bitte Abstand halten -- 
08.30 Uhr Eucharistiefeier  
 Hinter dem Pfarrgemeindehaus, (bei starkem Regen in 

der Kirche entsprechend den Platzvorgaben) 
 K.: H. Baur, L.: H. Reis 
18.00 Uhr Rosenkranzandacht 
Mittwoch 10. Februar 
--Scholastika-- 
(entsprechend den Platzvorgaben) 
18.30 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
 Wir gedenken im Gottesdienst Maria Schuhwerk 
Donnerstag 11. Februar 
--Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes-- 
18.00 Uhr Rosenkranz 
Freitag 12. Februar  
18.00 Uhr Rosenkranz 
  
Ministrantendienst  
So.: Reiner Eva, Mayer L., Maikler E., Mayer S. 
Mi.: Münst. S., Emhart Chr. Münst H., Emhart L. 
. 
Wünschen Sie die Krankenkommunion daheim? 
Wenn das Gehen schwerer geworden ist, kommen wir auch gerne zu 
Ihnen nach Hause, um die Krankenkommunion mit Ihnen zu feiern. 
Melden Sie sich ungeniert bei Fam. Baur Tel. 5894 
  
Maske im Gottesdienst 
Bitte bei Gottesdiensten in der Kirche an die Maske denken. 
  
Kinder-Opfer 
„Was wäre, wenn Jesus heute in der Ukraine geboren wäre“? 
Liebe Kinder, herzlichen Dank für eure Spende. Das Opfer wird Kin-
dern in der Ukraine helfen. Es ergab einen Betrag von 69,59 Euro. 
  
Adveniat-Opfer 2020 
Besonders die Armen in Lateinamerika und in der Karibik, deren 
Würde und Lebensraum häufig bedroht sind, stehen im Blickpunkt 
unserer Aktivitäten. Dieser Kontinent, der ein Kontinent der Hoffnung 
ist, wurde in diesem Jahr besonders hart von der Corona-Pandemie 
und seinen Auswirkungen getroffen. Herzlichen Dank allen Spendern 
für das Adveniat-Opfer. Das Ergebnis betrug 510,66 Euro. 

Evang. Kirchengemeinde Pflummern-Heiligkreuztal
Sonntag, 7. Februar 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in Pflummern 
Das Opfer ist für die Diakonie bestimmt. 
  
 

Zell/Bechingen

Kath. Kirchengemeinde Zell-Bechingen St. Gallus
Mittwoch, 03.02. 
18.00 Uhr  Abendmesse mit Blasius-Segen 
Freitag, 05.02. 
10.00 Uhr Krankenkommunion 
Samstag, 06.02. 
18.00 Uhr Vorabendmesse 
Mittwoch, 10.02. 
18.00 Uhr Abendmesse 
  
Beerdigungsdienst: 01.02. – 05.02.2021 Patricia Engling 
Beerdigungsdienst: 08.02. – 12.02.2021 Pfr. Mayanja 
  
Pfarrbüro Daugendorf 
Öffnungszeiten:  
Di. und Do.: 09.00 – 11.30 Uhr - Mi.: 15.00 – 17.30 Uhr  
Tel. 07371/2249  Fax: 07371/966 728 
E-Mail-Kontakt: pfarramt.daugendorf@drs.de 

Zwiefaltendorf

Narrenverein Bachbahner Zwiefaltendorf e.V.
Fasnet dahoim 2021 
Der Narrenverein informiert seine Mitbürger... 

FASNETSAKTION 1 
„Fasnetsmarkt dahoim 2021“ 

Konfetti, Schnäplsa & närrisches Treiben, 
traurig ist´s, aber Zuhause sollen wir bleiben! 
Die Entscheidung ist korrekt und vernünftig, gar keine Frage, 
doch das Jahr komplett ohne Fasnet, einfach eine Plage! 
D‘r Fasnetmarkt, den werden wir vermissen sehr, 
daher knien wir uns dieses Jahr rein noch mehr!   
Ein Fasnetsmarkt-Paket möchten wir euch für dahoim senden, 
ein Drittel der Einnahmen wollen wir sogar spenden! 
Drin sein werden allerlei Klassiker der Vereine, 
mit etwas Glück ist der Hauptgewinn der deine!   
Für 12,00 € könnt ihr ein Stück Fasnet haben, 
dies müsst ihr nur bis 06. Februar zu Löfflers sagen!   
Wir freuen uns auf euren Anruf, 
und verbleiben mit närrischen Grüßen 
  
Jetzt bestellen per E-Mail an 1-vorstand@bachbahner.de oder unter 
07373/1666 anrufen und am Fasnetssamstag rechtzeitig zu euch 
nach Hause geliefert bekommen! 
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FASNETSAKTION 2 
„Narrentafel 2021“ 

Liebe Fasnetsfreunde weit und breit, 
sie hat begonnen die 5. Jahreszeit! 
Für euch haben wir es vollbracht 
und uns eine Narrentafel ausgedacht! 
Jeder der will kann schöne Fasnetsfotos und andere Andenken  
anpinnen, damit sich jeder an die Zeit zurück kann entsinnen! 
Ab 06. Februar steht sie für euch am Narrenbaum bereit, 
wir freuen uns auf eure Teilnahme, der Weg ist ja nicht weit! 
Über die rege Teilnahme an den beiden FASNETSAKTIONEN freut 
sich 
Euer NV Bachbahner Zwiefaltendorf e.V. 

_________________________________________________________ 

Kath. Kirchengemeinde Zwiefaltendorf St. Michael
Freitag, 05.02. 
11.00 Uhr Krankenkommunion 
17.45 Uhr Abendmesse mit Blasiussegen 
Sonntag, 07.02. 5. Sonntag im Jahreskreis 
10.00 Uhr Wort- und Kommunionfeier 
Freitag, 12.02. 
17.45 Uhr Abendmesse 
  
Beerdigungsdienst: 01.02. – 05.02.2021 Patricia Engling 
Beerdigungsdienst: 08.02. – 12.02.2021 Pfr. Mayanja 
  
Pfarrbüro Daugendorf 
Öffnungszeiten: 
Di. und Do.: 09.00 – 11.30 Uhr - Mi.: 15.00 – 17.30 Uhr 
Tel. 07371/2249 Fax: 07371/966 728 
E-Mail-Kontakt: pfarramt.daugendorf@drs.de 
  
_________________________________________________________ 

Evangelische Gesamtkirchengemeinde  
Zwiefalten-Hayingen
Sprechzeiten Sekretariat für Zwiefalten und Hayingen: 
Mittwoch und Donnerstag von 9:30 -11:30 Uhr. 
Derzeit im Home-Office: Tel.: 07373 915231 
E-Mail: Marina.Koller@elkw.de 
  
Pfarrerin Hanna Gack im Pfarramt Hayingen 
Ehestetter Str. 3, 72534 Hayingen 
Tel.: 07386 739, E-Mail: Pfarramt.Hayingen@elkw.de 
  
Wochenspruch an Sexagesimä 
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 
nicht.“  (Hebräer 3,15) 
  
Konfi@home 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden treffen sich mittwochs um 
14:30 Uhr eine Stunde von Zuhause aus online. 
  
Impulstelefon 
Unter der Telefonnummer 07395 9689796 (normale Festnetznum-
mer im örtlichen Telefonnetz) gibt es einen Impuls von Pfarrer Mar-
kus Häfele. 
In der Regel wird wöchentlich ein neuer Telefon-Impuls eingestellt. 
  
Monatsgedanken Ihrer Gemeinde nach Hause 
Wir wollen mit Ihnen im Kontakt bleiben und allen Interessierten 
monatlich ein gutes Wort per Mail oder Brief zukommen lassen. 
Melden Sie sich gerne bei Hanna.Gack@elkw.de, wenn Sie Interes-
se haben oder es in Ihrer Umfeld Menschen gibt, die sich darüber 
freuen. 
  
Dankeschön an alle Unterstützenden  
Wir freuen uns, dass es in unserer Kirchengemeinde eine große Be-
reitschaft gibt, die Gemeindearbeit und auch die diakonische und 
kirchliche Arbeit landes- und weltweit mit Spenden zu unterstützen. 

Unsere Projekte des freiwilligen Gemeindebeitrags haben viel Un-
terstützung gefunden und ermöglichen es uns, attraktive Gemein-
dearbeit für Jung und Alt anbieten zu können. Vielen herzlichen 
Dank allen dafür. 
  
Geistliche Begleitung – Wir hören zu 
Hinter uns und auch noch vor uns liegen herausfordernde Wochen. 
Unsicherheiten, Belastungen im beruflichen und privaten Umfeld, 
Einsamkeit und so einiges mehr sind belastend und können Angst 
machen. 
Als Ihre Pfarrerin vor Ort bin ich für Sie ansprechbar. Tel.: 07386 739; 
E-Mail: Pfarramt.Hayingen@elkw.de 
Darüber hinaus ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr für Sie er-
reichbar:  0800/1110111. 

Bitte Abstand halten! Zu Ihrer und unserer Sicherheit!

1,50 m 1,50 m

MUT
HILFE
HOFFNUNG

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

Tel. 0 70 71 / 94 68 -11, www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN

Helfen Sie krebskranken 
Kindern und deren Familien 
mit Ihrer Spende!



DEN OPTIMALEN 
DIENSTPLAN WIRST 
DU NIE HABEN.

DIE OPTIMALE 
EINSTELLUNG 
HAST DU LÄNGST.

St. Elisabeth gGmbH

Wir möchten alles dafür tun, dass 

Dienstpläne besser und verlässlicher 

werden. Daran arbeiten wir mit 

Hochdruck. Gerne auch mit dir!

Komm ins Team als:

PFLEGEFACHKRAFT (m/w/d)

als stellvertr. Pfl egedienstleitung
Pfl egeheim in Riedlingen, 

80 - 100%, unbefristet

www.st-elisabeth-ggmbh.de

#komminsteam

Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung!

   Ihr Immobilienverkauf -

                        ist bei uns in sicheren Händen

Wir suchen für Außendienstmitarbeiter eines süddeutsch.
Unternehmens ein gepflegtes 1-2 Familienhaus (Möglich-
keit für Büro) mit Garage od. Carport.  Rufen Sie uns an.

Wir sind für Sie da: seröse Beratung, schnelle Abwicklung!

IMMOBILIENHAUS

für Baden-Württemberg seit 1977

Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de Tel. 07376 960-0

 
 

 
 

Wir suchen für unser Schloss Zwiefaltendorf eine 
freundliche und zuverlässige

Reinigungskraft (m/w/d) in Teilzeit.

Bitte bewerben Sie sich unter Tel. 07373-1666 
(Schloss Zwiefaltendorf Event GbR).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Lesen Sie, was die Herzstiftung allen Menschen mit einer
KHK oder einem Herzinfarkt empfiehlt.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort (9002)

Deutsche Herzstiftung e.V.
Bockenheimer Landstr. 94-96
60323 Frankfurt am Main

Niemand muss am Herzinfarkt sterben

Der Ratgeber (160 S.) ist für nur 3,– EUR in Briefmarken 
erhältlich bei:

Jetzt
den neuen 
Ratgeber
bestellen

Stimmt das?

Deutsche
Herzstiftung
www.herzstiftung.de

www.tierheime-helfen.de


